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Optionsrecht

Unter Option ("jus optandi") wurde das kanonische Recht des Aufstiegs

innerhalb eines Kanoniker- oder des Kardinalkollegiums verstanden.

Die Befugnis, auf eine freigewordene höhere Dignität, d. h. einen

höheren Rang im Domkapitel, vorzurücken, wurde durch den CIC/1917

abgeschafft. Vielmehr lag die Entscheidung, welcher der bisherigen

Kanoniker auf die Stelle der Dignität aufrückte, von nun an bei der

Apostolischen Datarie. Eine Ausnahme bildeten lediglich solche Stellen,

die durch Stiftungsbriefe festgelegt wurden (vgl. cann. 396 § 2 sowie

403).

Kardinäle hatten das Recht, auf ein erledigtes Kardinalat vorzurücken,

wozu zuerst das Konsistorium befragt wurde und danach der Papst

zustimmen musste.
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